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schließlich des gemeinsamen Aufbaus und der Nutzung 
von Technika und Pilotanlagen sowie zur Bereitstellung 
von Geräten, Materialien und wissenschaftlichen Informa
tionen,

— Maßnahmen zur Koordinierung der Leitung und Planung 
der Forschung, zur Schaffung gemeinsamer Forschungs
strategien und zur Sicherung des arbeitsteiligen Zusam
menwirkens bei der technisch-technologischen Weiterbe
arbeitung, Überführung und Nutzung der Forschungser
gebnisse,

— Grundsätze zur Gewährleistung des Geheimnissebutzes,
— Grundsätze für die Vorbereitung und inhaltliche Gestaltung 

der Leistungsbeziehungen.

(3) In den Koordinierungsverträgen der Hochschulen mit 
den Kombinaten sind darüber hinaus Festlegungen über Stu
dentenpraktika, die Einbeziehung von Studenten in Jugend
forscherkollektive und andere Kollektive dei; Kombinate, 
die Vergabe von Themen für Abschlußarbeiten der Studenten 
und andere Aufgaben zur Verbindung von Forschung, Aus
bildung und Erziehung ?u vereinbaren.

(4) Die sich aus den Koordinierungsverträgen ergebenden 
Verpflichtungen sind bei der Ausarbeitung der Pläne zu be
rücksichtigen, soweit nicht andere Entscheidungen des Mini
sterrates oder zentraler Staatsorgane getroffen wurden.

§10

(1) Zur Realisierung der Aufgaben der Forschungskoopera
tion haben die Einrichtungen der Akademie und die Hoch
schulen mit den Kombinaten auf der Grundlage der staatli
chen Planentscheidungen Verträge über Forschungs- und 
Entwicklungsleistungen gemäß § 61 des Vertragsgesetzes vom 
25. März 1982 (GBl. I Nr. 14 S. 293) abzuschließen.

(2) In den Verträgen sind die Rechte und Pflichten der Ko
operationspartner eindeutig zu bestimmen. Insbesondere 
sind —. soweit nicht im Pflichtenheft festgelegt — Vereinba
rungen zu treffen über
— die zu lösende Aufgabe und ihre wissenschaftlichen, 

technischen und ökonomischen Ziele (einschließlich des zu 
erreichenden internationalen Neuheitsgrades der For
schungsergebnisse), die durchzuführenden und die mit der 
Vertragserfüllung zu erreichenden Arbeitsstufen, die Art 
des Forschungsergebnisses .und seine Form,

— die Qualität des Forschungsergebnisses mit den zu errei
chenden wissenschaftlichen, technischen und ökonomischen 
Kennziffern sowie über den Umfang der Rechtsmängel
freiheit,

— die Termine für die wichtigsten Arbeitsstufen und für den 
Abschluß der Arbeiten,

— den Umfang und Inhalt der Garantie sowie über die Ga
rantiezeit,

— die Mitwirkung des Kombinates bei der Forschung,
— die Kontrolle der Forschungsarbeiten sowie über die Ver

teidigung und Abnahme der Forschungsergebnisse,
— den Preis, die Rechnungslegung, Zahiungsweise und die 

Zahlungsfrist sowie über die Bedingungen für die Ge
währung des Forschungszuschlages,

— die personelle und die materiell-technische Sicherung der 
Forschung und Überführung (einschließlich Beschaffung 
themengebundener Grundmittel) sowie über die Bereit
stellung wissenschaftlicher Informationen,

— die Weiterbearbeitung der Forschungsergebnisse durch 
das Kombinat bis zur Produktionsreife sowie über die 
Mitwirkung der Akademie und der Hochschulen bei der 
Überführung, Nutzung und außenwirtschaftlichen Verwer
tung,

— den Umfang und das Niveau der zu erarbeitenden erfin
derischen Ergebnisse sowie über die Aufgaben der Koope
rationspartner bei der schutzrechtlichen Sicherung der

. Forschungsergebnisse im In- und Ausland,
— die Maßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung, Si

cherheit und Geheimnisschutz sowie über die Vornahme 
von Publikationen,

— die Rechte und Pflichten der Kooperationspartner bei der 
Vergabe der Forschungsergebnisse an Dritte zur entgelt
lichen Nutzung,

— die materielle Verantwortlichkeit der Kooperationspart
ner.

(3) Bei der Vorbereitung und dem Abschluß der Verträge 
gemäß Abs. 1 sind die „ Grundsätzlichen Anforderungen an 
die Ausgestaltung der Verträge über Forschungs- und Ent
wicklungsleistungen im Rahmen der Forschungskooperation“ 
gemäß Anlage zu berücksichtigen.

§11
(1) Zur Nutzung bereits vorliegender Forschungsergebnisse 

und anderer Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit haben 
die Einrichtungen der Akademie und die Hochschulen mit 
den Kombinaten Verträge über die Vergabe wissenschaftlich- 
technischer Ergebnisse zur entgeltlichen Nutzung gemäß § 62 
des Vertragsgesetzes abzuschließen.

(2) In den Verträgen sind insbesondere Vereinbarungen zu 
treffen über
— die Art des Ergebnisses, sein Niveau und die Form seiner 

Dokumentation sowie über Art und Umfang der zu über
gebenden Unterlagen,

— den Nutzungszweck und den Umfang der Nutzung sowie 
über die Rechte und Pflichten der Kooperationspartner bei 
einer weiteren Vergabe zur Nutzung,

— den Geheimhaltungsgrad, die Bereitstellung von Informa
tionen zur Schutzrechtssituatian und die Verantwortung 
für die weitere Schutzrechtsarbeit,

— die durchzuführenden Applikationsarbeiten und die Zu
sammenarbeit der Kooperationspartner im Nutzungspro
zeß,

— den Umfang und Inhalt der Garantie sowie über die 
Garantiezeit,

— das Nutzuhgsentgelt, die Rechnungslegung, die Zahlungs
weise und die Zahlungsfrist,

— die materielle Verantwortlichkeit der Kooperationspart
ner.

(3) Für das Nutzungsentgelt und die Verwendung der hier
aus erzielten Einnahmen gilt § 20 dieser Verordnung.

§12
(1) Die gemeinsame Realisierung von Vorhaben der 

Forschung und Überführung mit hohem Verflechtungsgrad 
kann im Rahmen von Gemeinschaften der Akademie, der 
Hochschulen und der Kombinate erfolgen, wenn dies der Er
höhung der wissenschaftlichen Leistung und der volkswirt
schaftlichen Effektivität dient.

(2) Zur Bildung von Gemeinschaften und zur Gestaltung ih
rer Tätigkeit sind Verträge über die .gemeinschaftliche Lösung 
von Aufgaben gemäß § 73 des Vertragsgesetzes abzuschlie
ßen. Darin sind insbesondere Vereinbarungen über die 
Aufgabenstellung, die Organisation der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit und die Bildung gemeinsamer Forschungs-, 
Entwicklungs- und Überführungskollektive, die Finanzierung 
der erforderlichen Aufwendungen sowie den Einsatz und die 
Vollmachten der geschäftsführenden Einrichtung zu tref
fen.

§13
(1) Die Schutzrechtsarbeit der Akademie und der Hoch

schulen sowie der Kombinate zu den Aufgaben der vertrag
lichen Forschungskooperation hat nach gemeinsamen schutz
rechtspolitischen Strategien zu erfolgen.

(2) Die Akademie und die Hochschulen sowie die Kombinate 
arbeiten bei dem Erwerb, der Aufrechterhaltung und der 
Verteidigung von Schutzrechten eng zusammen und unter
stützen sich gegenseitig. Die Einrichtungen der Akademie


